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Paradigmenwechsel beim Umgang mit dem Corona-Virus: Angesichts deut
lich sinkender Infektionszahlen hat das Kabinett heute die neue „Verordnung
über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COViD-19 in Brandenburg"
beschlossen. Damit ist bis auf wenige konkrete Einschränkungen vieles wie
der erlaubt. Die Umgangsverordnung tritt bereits am morgigen Mittwoch, 16.
Juni 2021, in Kraft und löst damit die bisherige Eindämmungsverordnung ab.
Sie gilt zunächst bis zum 13. Juli 2021. Ministerpräsident Dietmar Woidke:
„Ich freue mich sehr, dass wir so beim Rückgang der Inzidenz zügig vorange
kommen sind und die Umgangsverordnung früher beschließen konnten als
ursprünglich geplant. Das ist eine sehr gute Botschaft für den Sommer. Das
freut mich und mein Dank an alle, die solidarisch dazu beigetragen haben."

Die wichtigsten Punkte der neuen Umgangsverordnung sind:

•  Allgemeine Hygieneregeln müssen weiterhin eingehalten werden

•  Mindestabstand von 1,5 Metern außerhalb des privaten Raums gilt weiter

•  Keine Kontaktbeschränkungen mehr im öffentlichen Raum

•  Keine Testpflicht in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabi
len Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 20 (zum Beispiel: Innen
gastronomie, touristische Übernachtungen und Kultur-Veranstaltungen);
Ausnahme: Testpflicht gilt unabhängig von der Inzidenz immer in Schulen,
für Besucherinnen und Besucher in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäu
sern, Kontaktsport drinnen, Diskotheken und Clubs, sexuelle Dienstleistun
gen

•  Keine Maskenpflicht mehr im Freien (zum Beispiel: Open-Air-Veranstal-
tungen, Versammlungen, Wochenmärkte, Außengastronomie)

•  Maskenpflicht gilt nur noch in geschlossenen öffentlichen Räumen
(zum Beispiel: Geschäfte, Veranstaltungen, Kirche, Öffentlicher Personen
nahverkehr, Reisebusse, Umkleideräume); bei Veranstaltungen, Theater,
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